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Frank Braun / Tilly Lex

Zwischen Pädagogik und Betriebswirtschaft

Jugendhilfebetriebe als neues Modell der Jugendberufshilfe1

Im Frühjahr 1993 legte eine Kommission von Fachleuten aus der Jugendberafs-

hilfe, aus Wissenschaft, Politik und Verwaltung, aus Wirtschaft und Gewerk¬

schaften „Empfehlungen für ein zukunftsweisendes Organisationsmodell ..."

für Qualifizierungs- und Beschäftigungsangebote in der Jugendhilfe vor (Ro¬

bert-Bosch-Stiftung 1995). Die Empfehlungen schlagen vor, Qualifizierung

und Beschäftigung für Jugendliche und junge Erwachsene, deren berufliche In¬

tegration zu mißlingen droht, betriebsförmig zu organisieren. Dies soll durch die

Einrichtung von „Jugendberufshilfebetrieben" geschehen2. Das Konzept sieht

vor, die in gemeinnützigen Jugendhilfebetrieben erarbeiteten Produkte und

Dienstleistungen zu vermarkten und so die Betriebe Erträge erwirtschaften zu

lassen. Gleichzeitig soll auch privatwirtschaftlichen Betrieben die Möglichkeit

eröffnet werden, in subventionierten Ausbildungs- und Beschäftigungsverhält¬
nissen benachteiligte Jugendliche zu fördern. Der Grundgedanke des Vor¬

schlags ist, daß über wertschaffende Arbeit „ein motivierendes und realitätsbe-

zogenes arbeitsdidaktisches Instrumentarium geschaffen wird", das geeignet ist,

die berufliche Integration von Jugendlichen zu fördern (Robert-Bosch-Stif¬
tung 1995, S. 8).

Das Modell des Jugendhilfebetriebs ist ein Versuch, die Widersprüchlichkeit

zwischen den Zielsetzungen „Arbeitsmarktbezug" und „Benachteiligtenförde-

rung" aufzulösen, die Qualifizierungs- und Beschäftigungsangebote der Jugend¬

berufshilfe kennzeichnen. Diese Widersprüchlichkeit findet ihren Ausdruck in

zwei Vorwürfen, die an die Adresse der Jugendberufshilfe gerichtet werden: Der

eine Vorwurf lautet, daß ihre Qualifizierungs- und Beschäftigungsangebote für

Arbeitsmarkt- und „Wirtschaftsbedürfnisse" funktionalisiert würden. Jugendli¬

che würden an tatsächliche oder vermeintliche kurzfristige Betriebs- und

Arbeitsmarktinteressen angepaßt und nicht etwa für eine selbständige Lebens¬

führung vorbereitet (Biermann o. J.; Galuske 1991). Die Jugendberufshilfe ver-

1 Der Beitrag beruht auf Untersuchungen,die im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitungdes

Modellprogramms "Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit" des Bundesministeriums für Fa¬

milie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) am Deutschen Jugendinstitut in München und

Leipzig durchgeführt wurden. Die wissenschaftliche Begleitung wurde vom BMFSFJ finanziell

gefördert.
2 Das Wortungetüm besagt, daß typische Leistungen der Jugendberufshilfe, nämlich Qualifizie¬

rung und Beschäftigung von benachteiligten Jugendlichen, betriebsförmig organisiert und er¬

bracht werden sollen. Da die von uns beschriebenen Beispiele den in den Empfehlungen

entwickelten Kriterien nur teilweise entsprechen, benutzen wir in diesem Beitrag den - dar¬

über hinaus kürzeren - Begriff des "Jugendhilfebetriebes".

Z.f.Päd.. 39. Beiheft
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leugne bzw. vernachlässige ihre eigenen pädagogischen Zielsetzungen und An¬

sprüche. Der zweite Vorwurf lautet, daß Jugendliche in Angeboten der Jugend¬

berufshilfe vom wirklichen Leben abgeschottet würden. Qualifizierung und Be¬

schäftigung fänden fernab und ohne jeden Bezug zum wirklichen Arbeitsleben

statt. Die Folge für die Jugendlichen seien „Maßnahmekarrieren" und Risiken

der beruflichen und sozialen Marginalisierang (Lex 1997a, S. 238-241; Schäfer

1997, S. 308-328).
Das Konzept des Jugendhilfebetriebs stellt den Versuch dar, diese Wider¬

sprüche zumindest teilweise aufzulösen. Dem pädagogischen Förderungsan¬

spruch soll dadurch Geltung verschafft werden, daß das Qualifizierungs- und

Beschäftigungsangebot sich in Trägerschaft der Jugendhilfe befindet und/oder

von sozialpädagogischen Fachkräften (mit)gestaltet wird. Der Zielsetzung des

Arbeitsmarktbezugs wiederum soll dadurch entsprochen werden, daß Jugendli¬

che durch die betriebsförmige Organisation mit Anforderungen, die Ernstcha¬

rakter haben, konfrontiert werden. Der Jugendhilfebetrieb soll kein vom ersten

Arbeitsmarkt abgeschotteter pädagogischer Schonraum sein, sondern eine

Brückenfunktion zum ersten Arbeitsmarkt wahrnehmen.

Die Ausgangsannahme unseres Beitrags lautet, daß mit dem Übergang von

Qualifizierungs- oder Beschäftigungs-„Maßnahmen" hin zu Jugendhilfebe¬
trieben ein neues Verhältnis von Pädagogik und Ökonomie entsteht. Einer päd¬

agogischen Veranstaltung werden nicht nur betriebswirtschaftliche Elemente

hinzugefügt; Betriebswirtschaft und Pädagogik gehen darüber hinaus

Verbindungen ein, und es ist mit Auseinandersetzungen über Gewichtungen

bzw. Vorrang zwischen Betriebswirtschaft und Pädagogik zu rechnen. In der

fachpolitischen und -wissenschaftlichen Diskussion stehen sich Befürworter

und Gegner einer „Ökonomisierung" pädagogischer Prozesse und Institutionen

distanziert gegenüber. Wir haben empirisch untersucht, wie das Zusammentref¬

fen von Betriebswirtschaft und Pädagogik verläuft und welche Konsequenzen

für das „Produkt" - die Entwicklung des Arbeitsvermögens von benachteiligten

Jugendlichen und jungen Erwachsenen - beobachtet werden können. Den

Hauptteil des Beitrags bilden die Analysen von drei Fallbeispielen zur betriebs-

förmigen Qualifizierung und Beschäftigung von benachteiligten Jugendlichen
und jungen Erwachsenen. Im letzten Abschnitt formulieren wir einige Schluß¬

folgerungen zu den Möglichkeiten, Grenzen und Konsequenzen einer Ökono¬

misierung von Angeboten der Jugendberufshilfe.

1. Fallstudien zum Jugendhilfebetrieb

Bei den folgenden Fallbeispielen handelt es sich um Modellversuche, die im

Rahmen des Modellprogramms „Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit" im

Kinder- und Jugendplan des Bundes gefördert wurden. Gemeinsam ist allen drei

Beispielen, daß die Finanzierung der Qualifizierungs- und Beschäftigungsaktivi¬
täten nicht etwa dem Modellprogramm, sondern Regelförderungen der Bun¬

desanstalt für Arbeit oder Landesprogrammen (Braun 1996a) entstammt. Inso¬

fern ist die bei Modellversuchen durch die Finanzierungskonditionen häufig
vemrsachte Wirklichkeitsferne hier nicht gegeben. In einem ersten Schritt wer¬

den für die drei Beispiele die Zielsetzungen sowie Stand und Formen der Um-
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setzung skizziert. Anschließend werden drei für die Funktionsweise von Jugend¬
hilfebetrieben wichtige Problembereiche genauer beleuchtet, anhand derer das

Verhältnis zwischen Betriebswirtschaft und Pädagogik analysiert wird. Dabei

geht es um (1) die „Umformung" von Teilnehmerinnen am pädagogischen An¬

gebot zu Belegschaften, die „für den Markt produzieren", (2) das Zusammen¬

treffen von betriebswirtschaftlicher und pädagogischer Fachlichkeit bei der

Führung des Jugendhilfebetriebs und (3) das Verhältnis des Jugendhilfebetriebs
zu seinem privatwirtschaftlichen Umfeld. Ziel der Analysen ist es, die Formen

und Konsequenzen der Ökonomisierung von Leistungen der Jugendberufshilfe
zu bestimmen.

1.1 Jugendhilfebetriebe:pädagogbch-organbatorbche Konzepte und deren

Umsetzung

FallbeispielA ist ein Ausbildungsprojekt für Berufe des Hotel- und Gaststattengewerbes, das 1991

von einem ortlichen Trager der Jugendhilfe im Norden des Landes Brandenburg vor dem Hinter¬

grund des Lehrstellenmangels in der Region initiiert wurde. Die Auszubildenden waren „benach¬

teiligt" nach den Kriterien § 40c des Arbeitsförderungsgesetzes. Die Arbeitsverwaltung finanzierte

die Ausbildung. Lernorte waren die Ausbildungseinrichtung des Tragers, die Berufsschule und -für

jahrliche Praktika von mehrwöchiger Dauer- Betriebe des Hotel- und Gaststattengewerbes in der

Region. Weil viele der Auszubildenden diese betrieblichen Praktika als „Praxisschock" erlebten

und die Praktikumsbetnebe den „Trockenubungen" des Ausbildungsprojekts kritisch gegenüber¬

standen, wurde die Ausbildung schrittweise zunehmend betriebsförmig organisiert- Im Sommer

1992 wurde die Ausbildungseinrichtung als „Ubungsrestaurant" erstmals einen Monat lang nach¬

mittags geöffnet. In den darauffolgenden Jahren wurde der Betrieb in der Saison immer mehr

ausgeweitet. Im Sommer 1995 schließlich wurde mit der Öffnung des Hotels ein ganzjähriger Ho¬

tel-, Tagungs- und Gaststättenbetrieb eingerichtet (Braun 1996b).

Fallbeispiel B ist ein Qualifizierungs- und Beschaftigungsprojekt für junge Sozialhilfeempfange-
rlnnen in der Wohnumfeldgestaltung einer Großstadt im Ruhrgebiet, in der der Niedergang von

Bergbau und Stahlindustrie zu einer hohen Langzeitarbeitslosigkeit gefuhrt haben (jeder zweite

Arbeitslose ist ein Jahr und langer ohne Arbeit). Kommune und Land haben für Langzeitarbeitslo¬
se und Sozialhilfeempfanger eigene Forderprogramme aufgelegt. Die im Projekt beschäftigten

Teilnehmerinnen werden aus diesen Programmen finanziert. Mittel zum Einsatz von Fachpersonal

(z.B. handwerkliche Anleiterlnnen) muß der Trager selbst erwirtschaften Dieser hat 1991 die

Rechtsform einer gemeinnützigen GmbH angenommen, um die Beschaftigungsmaßnahmen er¬

werbswirtschaftlich ausrichten, Einkünfte zur Entlohnung des Fachpersonals erzielen und die Teil¬

nehmerinnen mit „normalen" Qualitats- und Leistungsanforderungen konfrontieren zu können.

Seither führt der Trager Auftragsarbeiten im Garten- und Landschaftsbau und der Wohnumfeldge¬

staltung durch, in denen er junge Sozialhilfeempfangerlnnen beschäftigt (Lex 1997b)

Fallbeispiel C ist ein Vorhaben der qualifizierenden Beschäftigung von arbeitslosen Jugendli¬
chen und jungen Erwachsenen mit dem Qualifizierungsziel „ökologischer Bauhelfer". Das Projekt

ist in einer grenznahen, strukturschwachen und landlichen Region Ostdeutschlands angesiedelt
und hat die ökologische Sanierung denkmalgeschutzter Bauten zum Inhalt. Begonnen wurde 1991

mit der Sanierung eines verfallenen Hofs, der mit jungen ABM-Kraften zu einer Kultur- und Be-

gegnungsstatte um- und ausgebaut wurde. Dem Ziel des Aufbaus eines Sozialen Betriebs folgend,
wurden zunehmend kleinere Auftragsarbeiten durchgeführt. 1996 wurde die Sanierung eines wei¬

teren tragereigenen Objekts begonnen. Zunächst wurden weiterhin junge ABM-Krafte beschäftigt,

spater junge Sozialhilfeempfangerlnnen, die über geringe oder keine Berufserfahrung verfugten

(Lex 1998).



172 Konzepte - Arbeitsformen - Praxisfelder

1.2 Förderung und Auslese: Zur Herausbildung produktiver Belegschaften

im Jugendhilfebetrieb

Die Teilnehmerinnen an Qualifizierungs- und Beschäftigungsangeboten im Ju¬

gendhilfebetrieb haben einen doppelten Status: Zum einen sind sie Adressaten

pädagogischer Leistungen, Personen, deren berufliche Fähigkeiten, Fertigkeiten

und Kenntnisse, deren soziale Kompetenz und sonstige für Erwerbsarbeit rele¬

vanten Verhaltensweisen (z. B. Arbeitstugenden) so gefördert werden sollen,

daß sie durch Erwerbsarbeit ihren Lebensunterhalt eigenständig sichern kön¬

nen. Zum anderen sind sie Arbeitskräfte, die durch ihre Arbeitsleistungen zum

„wirtschaftlichen Erfolg" des Jugendhilfebetriebs beitragen müssen.

Der wirtschaftliche Erfolg des Jugendhilfebetriebs beruht damit zumindest

teilweise auf Leistungen der Belegschaft, die - abhängig vom Produkt, von Er¬

wartungen der Kunden bzw. Auftraggeber und der Konkurrenzsituation des Be¬

triebs - bestimmten Anfordemngen genügen muß: (1) Die erarbeiteten Produk¬

te und Dienstleistungen müssen den marktüblichen Qualitätsstandards

entsprechen.Wenn das Risiko besteht, daß diese Standards durch Merkmale der

Belegschaft unterschritten werden, muß dies durch Verfahren des Qualitätsma¬

nagements korrigiert werden. (2) Quantitative Standards der Leistungserbrin¬

gung (z.B. Liefertermine) müssen eingehalten werden. Leistungsminderungen
in der Belegschaft müssen durch arbeitsorganisatorische Vorkehrungen bzw.

beim Aushandeln der Konditionen der Leistungserbringung ausgeglichen bzw.

berücksichtigt werden. (3) Den Verhaltenserwartungen von Kunden muß die

Belegschaft Rechnung tragen. Dies betrifft allgemeine Verhaltensanforderun¬

gen (Höflichkeit, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit), aber auch die Fähigkeit, mit

Kunden zu verhandeln und in Absprache mit ihnen Arbeitsabläufe zu planen

und zu gestalten.

Im Fallbeispiel A variieren diese Anforderungen erheblich zwischen den angebotenen Ausbil¬

dungsberufen. Bei den Köchen gilt es, die Qualität des Produkts zu gewährleisten, bei den Restau¬

rantfachkräften ist die Qualität des Service entscheidend. Durchgängig gilt, daß die Toleranzen für

das Unterschreiten von Qualitätsstandards gering sind. Wenn das Essen nicht schmeckt, die Bedie¬

nung unfreundlich ist und die Zimmer schmutzig sind, ist der wirtschaftliche Erfolg des Betriebs in

Gefahr. Erschwerend kommt hinzu, daß Umfang und Zeitpunkt der Leistungserbringung sich nicht

präzise planen lassen. Dies gilt insbesondere für das witterungsabhängige Wochenendgeschäft, we¬

niger für den Tagungsbetrieb außerhalb der Saison. Wenn an sonnigen Sonntagen die Berliner in

die Region einfallen, gibt es im Gartenrestaurant am See Stress. Der, so wird erläutert, sei aber

berufstypisch und müsse deshalb auch Bestandteil der Ausbildung sein.

Wie versucht nun der Jugendhilfebetrieb diesen Anforderungen an die Belegschaft gerecht zu

werden? Das zentrale personalpolitische Instrument von „Normalbetrieben", die Ermittlung ge¬

eigneter Arbeitskräfte per Auswahlverfahren, steht diesem Jugendhilfebetrieb nicht zurVerfügung.

Die Auszubildenden werden von der Berufsberatung zugewiesen, nachdem diese die Eignung und

Neigung der Bewerberinnen für die Berufe Koch/Köchin bzw. Restaurantfachfrau/-mann festge¬

stellt hat. Daß Eignung und Neigung tatsächlich in jedem Fall vorlagen, wird allerdings von den

pädagogischen Fachkräften des Jugendhilfebetriebs angezweifelt. Daß die Vermittlung dem Be¬

rufswunsch entsprach, dementiert zumindest ein Teil der Auszubildenden. Eine Mitsprache bei der

Auswahl der Auszubildenden wäre aus der Sicht des Jugendhilfebetriebs höchst wünschenswert.

Ein Rückgrat der Belegschaft bilden die einschlägig qualifizierten und berufserfahrenen Fachaus¬

bilderinnen. In der (Sommer)-Saison werden zusätzlich erfahrene Fachkräfte eingesetzt, deren

Kosten vom Betrieb erwirtschaftet werden müssen. Der Jugendhilfebetrieb verfügt über eine deut¬

lich größere Zahl von Arbeitskräften als ein privatwirtschaftlicher Ausbildungsbetrieb im Gaststät¬

tengewerbe, dafür ist das Verhältnis von erfahrenen Fachkräften zu Auszubildenden deutlich un-
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günstiger. Erschwert wird der Personaleinsatz im Jugendhilfebetrieb dadurch, daß externe Praktika

der Auszubildenden - insbesondere der „Leistungsträger" - bevorzugt in der Saison absolviert

werden müssen, wenn auch die Praktikumsbetriebe einen erhöhten Personalbedarf haben. Aus

wirtschaftlichen Gründen wäre eine subventionierte Weiterbeschäftigung der Leistungsträger un¬

ter den Ausbildungsabsolventlnnen im Jugendhilfebetrieb sinnvoll. Allerdings kommen gerade

diese am ehesten in privatwirtschaftlichen Betrieben unter. Eine Weiterbeschäftigung zur Verfesti¬

gung der Berufserfahrung benötigten eher die schwächeren Ausbildungsabsolventlnnen.
Im Fallbeispiel B werden mit jungen Sozialhilfeempfangerlnnen und Langzeitarbeitslosen Auf¬

tragsarbeiten im Garten- und Landschaftsbau ausgeführt. Die Tätigkeiten umfassen die Pflege öf¬

fentlicher Grünflächen und von Privatgärten, gärtnerischen Neuanlagen wie den Bau von Kinder¬

spielplätzen, Schulhofumgestaltung, Dachbegrünungen, Hinterhofentsiegelung- und -begrünung

u.a.m. Auftraggeber sind Industrie- und Dienstleistungsunternehmen, gemeinnützige und soziale

Einrichtungen und Privathaushalte. Die Anforderungen an die Arbeitskräfte variieren je nach Art

und Umfang der Aufträge. Prinzipiell gilt, daß die Qualität der Arbeit den in der Branche üblichen

Standards entsprechen muß und die vereinbarten Termine einzuhalten sind. Dabei werden mit den

Kunden von vornherein längere Leistungsfristen vereinbart. Diesen Wettbewerbsnachteil versucht

der Jugendhilfebetrieb zu kompensieren, indem er, wo es gewünscht wird, die „Endabnehmer" in

Gestaltung und Planung miteinbezieht. Insgesamt gilt, daß die Qualität der erbrachten Leistung

entscheidend für den guten Ruf bei Kunden und in der Branche und damit für Folgeaufträge ist.

Bei der Auftragsabwicklung muß häufig an verschiedenen Baustellen gleichzeitig gearbeitet und

der Arbeitskräfteeinsatz entsprechend geplant werden. Es gibt längerfristige Aufträge (beispiels¬

weise die Pflege der Anlagen eines Industrieunternehmens) mit einem festen und kontinuierlichen

Arbeitsaufwand und einem planbaren Arbeitskräftebedarf und kurzfristige Aufträge, die je nach

Umfang, Größe und Volumen auch die Beteiligung von Subunternehmern erforderlich machen

können.

Wie bewältigt der Betrieb diese vielfältigen Anforderungen, und wie sichert er die Qualität sei¬

ner Leistungen? Für Kontinuität und Qualität sorgt ein fester Personalstamm von im Garten- und

Landschaftsbau einschlägig qualifizierten Fachkräften. Weil ständig wechselndes Personal Auftrag¬

geber beunruhigt und man damit riskiert, wichtige Kunden zu verlieren, wurde der Bildung dieser

Stammbelegschaft eine hohe Priorität eingeräumt. Anreize, mit denen qualifiziertes Personal ge¬

wonnen und längerfristig gehalten werden konnte, waren: unbefristete Arbeitsverträge, eine über¬

tarifliche Entlohnung,geregelte Arbeitszeiten.Bei der Auswahl der Teilnehmerinnen, die über das

Sozialamt in den Jugendhilfebetrieb vermittelt werden, ist dieser beteiligt. Aufgrund seines guten

Rufs im Stadtteil gibt es eine große Zahl von Bewerbungen. Auswahlkriterien sind: einschlägige

berufliche Qualifikationen oder Vorerfahrungen, gesundheitliche Voraussetzungen, Motivation,

das Passen in die Arbeitsteams. Es gibt eine Selektion, durch die u.a. die Zahl der Problemfälle

„verkraftbar" gehalten wird. Die.„richtige" Mischung von Arbeitskräften bestimmt die Zusam¬

mensetzung der einzelnen Arbeitsteams. Die Mischung ist vom Auftrag und den damit zusammen¬

hängenden Arbeitsanforderungen abhängig. Dabei gibt es keine festen Schlüssel für das Verhältnis

von Anleiterlnnen und Teilnehmerinnen. Reinigungs- und Pflegearbeiten können überwiegend

von Hilfskräften erledigt werden, bei gärtnerischen Neuanlagen kommen Hilfskräfte nur begrenzt

zum Einsatz. Grundsätzlich besteht die Gefahr, daß wenig Zeit bleibt, um die Teilnehmerinnen für

anspruchsvolle Tätigkeiten zu qualifizieren. Seit Betriebsgründung im Jahr 1991 gelang es, sechs

Teilnehmerinnen in feste Arbeitsverhältnisse zu übernehmen. Der Vermittlung in den externen

Arbeitsmarkt dienen betriebliche Praktika. Wie im Fallbeispiel A besteht auch hier das Problem,

daß Praktikumsplätze nur in der Saison angeboten werden, wenn der Jugendhilfebetrieb auf seine

Arbeitskräfte nur schwer verzichten kann.

Im Fallbeispiel C arbeiten die Teilnehmerinnen überwiegend an der Sanierung von denkmalge¬

schützten, trägereigenen Gebäuden, die zu einem Begegnungs- und Ausbildungszentrum umgebaut

werden. Das Ziel, parallel Aufträge zu akquirieren und Einnahmen zu erwirtschaften, ist nur sehr

begrenzt realisiert worden. Auftragsarbeiten haben den Charakter des Zufälligen. Entsprechend

kommen die Teilnehmerinnen nur in Ausnahmefällen mit Tätigkeiten mit „marktüblichen" Lei¬

stungsanforderungen in Berührung. Bei der Arbeit am eigenen Objekt fehlt der für den betriebli¬

chen Alltag im Baugewerbe übliche Termin- und Leistungsdruck weitgehend. Wenn eine Wand

nicht geradegezogen ist, wird sie wieder eingerissen und neu aufgebaut. Zeit spielt nur eine geringe

Rolle. Die Qualität des Produkts muß allerdings bestimmten Standards entsprechen.
Die eingesetzten handwerklichen Anleiterlnnen, die über Berufsausbildungen und -erfahrun-

gen in Bauberufen verfügen, werden aus arbeitsmarktpolitischen Fördermitteln finanziert und vom

Arbeitsamt vermittelt. Bei der Auswahl kann der Betrieb beschränkt Einfluß ausüben. Das Anlei-
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tungspersonal ist für die Sanierung der tragereigenen Einrichtungen ausreichend qualifiziert, für

größere Auftragsarbeiten wurden jedoch Fachkräfte mit Meisterprüfung benotigt. Als Teilnehme¬

rinnen wurden in einer ersten Phase junge ABM-Krafte beschäftigt, die vom Arbeitsamt zugewie¬

sen wurden. Problematisch war, daß für diese - häufig in anderen als Bauberufen ausgebildeten

jungen Erwachsenen - Hilfsarbeit am Bau keine Berufsperspektiven eröffnete. Hohe Fehlzeiten

und Motivationsprobleme führten zu Beeinträchtigungen der Arbeit auf der Baustelle. Inzwischen

werden junge Sozialhilfeempfangerlnnen beschäftigt, für die das Angebot die Funktion einer be¬

rufsvorbereitenden und beruflich stabilisierenden Maßnahme hat. Es gibt mit dieser Zielgruppe

eine erkennbar bessere Übereinstimmung mit den Anforderungen der Arbeit. Der Arbeitsalltag

laßt sich charakterisieren als wertschaffende Arbeit fernab vom Stress „normaler" Erwerbsarbeit.

Jugendhilfebetriebe - so unser Fazit - sind wie privatwirtschaftliche oder öffent¬

liche Betriebe darauf angewiesen, die Zusammensetzung ihrer Belegschaft so zu

gestalten, daß sie den Anforderungen der zu erfüllenden Aufgaben gerecht wer¬

den. Dies zu leisten ist um so dringlicher, je stärker der Betrieb darauf angewie¬

sen ist, Einkünfte zu erwirtschaften. In allen drei Fallbeispielen werden die Be¬

schäftigten dem Betrieb durch externe Instanzen wie Arbeitsamt oder

Sozialamt zugewiesen, so daß die Möglichkeit entfällt, auf dem externen Ar¬

beitsmarkt gezielt Arbeitskräfte auszuwählen. Die ZuweisungderBeschäftigten

erfolgt nach Kriterien, die nur teilweise mit den betrieblichen Anfordemngen

vereinbar sind. Allerdings, wenn ein längeres Kooperationsverhältnis zwischen

Jugendhilfebetrieb und zuweisender Stelle besteht, entwickeln sich zum Teil jen¬
seits der formalrechtlichen Ausgangslage zwischen Betrieb und zuweisender

Stelle Aushandlungsprozesse, in denen die betrieblichen Anforderungen an Ge¬

wicht gewinnen können. Der größte Entscheidungsspielraum wird in dieser

Hinsicht im Fallbebpiel B erreicht, wo der Jugendhilfebetrieb eine Auswahl un¬

ter einer großen Zahl von Bewerbern treffen kann.

Ein Betrieb, der seine Produkte und Dienstleistungen vermarkten muß,

kann, auch wenn seine Aktivitäten in hohem Maße subventioniert sind, nicht

mit durchgängig in ihrem Leistungsvermögen beeinträchtigten Arbeitskräften

operieren. In zwei der drei untersuchten Fallbeispiele wird in den Belegschaften
ein Mischungsverhältnis von Qualifikationen, Erfahrungen und Leistungsver¬

mögen hergestellt, das eine den Standards entsprechende Leistungserbringung

ermöglicht und das sich mit einer Förderung der Teilnehmerinnen verbinden

läßt. Dies geschieht teilweise (ausdrücklich im Fallbeispiel B) durch die Hetero-

genität in den Merkmalen der Teilnehmerinnen selbst. Relativ durchgängig
übernehmen die fachlichen Anleiter die Funktion von Leistungsträgern in der

Belegschaft. Schließlich werden die erwirtschafteten Erträge vorrangig dazu ge¬

nutzt, die Belegschaften durch leistungsfähige Fachkräfte zu verstärken. Ein so

hergestelltes „gutes" Mischungsverhältnis von unterschiedlichen Qualifikatio¬

nen in der Belegschaft ermöglicht es den Jugendhilfebetrieben, am Markt zu

operieren. Es birgt aber gleichzeitig das Risiko, daß sich unter dem Druck der

Marktanforderungen in der Belegschaft Arbeitsteilungen herausbilden, die

nicht mehr dem Ziel der Förderung des Arbeitsvermögens der Teilnehmerinnen

entsprechen: Die anspruchsvollen Aufgaben werden von den Fachkräften er¬

füllt, die Teilnehmerinnen werden auf anspruchslose Routinearbeiten verwie¬

sen.

Das Ziel der Förderung im Jugendhilfebetrieb ist die Vermittlung der Teil¬

nehmerinnen in den ersten Arbeitsmarkt. Hier besteht ein schwer lösbarer Ziel-



Braun/Lex: Zwischen Pädagogik und Betriebswirtschaft 175

konflikt. Der pädagogisch-sozialpolitische Auftrag lautet, den eigenen Arbeits¬

kräften den Weg in andere Betriebe zu bahnen. Die betriebswirtschaftlichen

Erfordernisse führen dazu, daß Leistungsträger möglichst im eigenen Betrieb

gehalten werden,zumindest für den Zeitraum, in dem das Arbeitsverhältnis sub¬

ventioniert wird. Förderrichtlinien müßten in diesen Zielkonflikten Kompro¬

misse ermöglichen, die den pädagogisch-sozialpolitischen Zielen und den be¬

trieblichen Notwendigkeiten gerecht werden. Der Jugendhilfebetrieb eröffnet

also Chancen für die Entwicklung des Arbeitsvermögens gerade von solchen

Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die unter Bedingungen verschulten

oder praxisfremden Lernens nur schwer gefördert werden können. Der Jugend¬
hilfebetrieb ist gleichzeitig eine selektive Veranstaltung. Dieser Widersprach
kann zumindest teilweise dadurch aufgelöst werden, daß in gemischten Beleg¬

schaften pädagogische und betriebswirtschaftliche Anforderungen zum Tragen
kommen.

1.3 Betriebswirtschaft oder Pädagogik? Was bestimmt die Richtlinien

der Betriebspolitik?

Bei der Qualifizierung und Beschäftigung von benachteiligten Jugendlichen

und jungen Erwachsenen wirken Fachkräfte mit unterschiedlichen Qualifikatio¬

nen zusammen. Die Richtlinien der Bundesanstalt für Arbeit für die außerbe¬

triebliche Ausbildung z.B. sehen den Einsatz von Berufsausbildern, Stützlehrern

und Sozialpädagogen vor, um den fachpraktischen,den allgemeinbildenden und

fachtheoretischen und den sozialarbeiterischen Anforderungen gerecht zu wer¬

den. Die betriebsförmige Organisation von Qualifizierung und Beschäftigung
erfordert zusätzlich betriebswirtschaftliche Qualifikationen. Wie wurden diese

in den von uns untersuchten Fallbeispielen in die Arbeit eingefügt, und wie be¬

stimmt sich das Verhältnis der Betriebswirtschaft zu den verschiedenen in der

Arbeit vertretenen Pädagogiken?

Die personelle Ausstattung des Ausbildungsbetriebs im FallbeispielA umfaßt Fachausbilderinnen,

Stützlehrerinnen und Sozialpädagoglnnen. Zusätzlich war von vornherein ein Betriebswirt mit

abgeschlossener gastronomischer Ausbildung und Erfahrungen in der Leitung eines entsprechen¬
den Betriebs beteiligt, der erst als (technischer) Betriebsleiter, später als Leiter des Projekts insge¬

samt fungierte. Die Entwicklungsgeschichte des Projekts läßt sich in drei Phasen unterteilen, in

denen die Rollen von Berufspädagogik, Sozialpädagogik und Betriebswirtschaft unterschiedlich

gewichtet waren: In der ersten Phase des „Regiments der Ausbilder" wurde ausgebildet, wie man

es aus DDR-Zeiten gewohnt war. Fachausbilder und Betriebswirt sorgten für eine Dominanz be¬

rufsfachlicher Anforderungen. Sozialpädagogik und Stützunterricht wurden als „westlicher Firle¬

fanz" abgetan. In der zweiten Phase wurde das Projekt mit schwierigeren Jugendlichen konfron¬

tiert und nahm die in der alten Bundesrepublik entwickelten Konzepte einer sozialpädagogischen

Berufsausbildung zur Kenntnis. In zum Teil konflikthaften Auseinandersetzungen wurde eine neue

Balance gesucht zwischen den ausbildungs- und berufstypischen Verhaltens- und Leistungsanfor¬

derungen und den Problemen und Hindernissen auf Seiten der Auszubildenden bzw. aus ihrem

sozialen Umfeld. Mit der Ausdehnung der Betriebszeiten hin zu einer ganzjährigen Öffnung des

Hotel- und Tagungsbetriebs haben betriebswirtschaftliche Anforderungen an Gewicht gewonnen.

Das pädagogische Gespräch zwischen Sozialarbeiterin und Auszubildender muß im Zweifelsfall

beim gemeinsamen Gläserspülen am Tresen stattfinden. Pädagogische Funktionen werden nicht

zwangsläufig der betriebswirtschaftlichen Logik untergeordnet. Betriebswirtschaftliche Sichtwei¬

sen und pädagogische Zielsetzungen stehen sich - gleichberechtigt und auch konkurrierend - ge¬

genüber. In Konfliktfällen sind Aushandlungsprozesse notwendig, in denen jede Seite ihre Position
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argumentativ gut begründen muß. Dies birgt das Risiko von Reibungsverlusten und enthält die

Chance einer gründlichen Reflexion eingespielter Praktiken.

Im Fallbeispiel B zeigte sich die Konkurrenz zwischen betriebswirtschaftlicher und pädagogi¬
scher Logik bei der Gestaltung der fachlichen Anleitung im Arbeitsprozeß und der sozialarbeiteri¬

schen Betreuung der Teilnehmerinnen. Aus der Perspektive von Betriebsleiter und Anleitern führ¬

te eine vom Arbeitsprozeß getrennte Sozialarbeit nicht nur zu Arbeitszeitverlusten, sondern ist in

ihrer leistungssteigernden Wirkung fraglich. Grundsätzlich konsensuell, aber gleichwohl dieser be¬

triebswirtschaftlichen Logik folgend, wurde die Sozialarbeit in den Arbeitsprozeß integriert: Die

Sozialarbeiterinnen wurden den Arbeitsteams zugeordnet und arbeiteten mit auf den Baustellen,

übernahmen z.T. auch Vorarbeiterfunktionen. Sozialarbeit - so die Begründung - müsse dort wirk¬

sam werden, wo sich die Klienten überwiegend aufhielten, nämlich auf der Baustelle. Vertreten

wird dies als ein „offensives Konzept von Sozialarbeit, das über das gängige Berufsbild hinauswei¬

se". Das Konzept hat allerdings zur Folge, daß die Sozialarbeiterinnen - stärker als andere Fach¬

kräftegruppen im Betrieb - sich vom eigenen Berufsverständnis entfernen und sich auf Unbekann¬

tes einlassen müssen. Im günstigen Fall bedeutet dies Kompetenzerweiterung durch die größere

Nähe zu den Klienten und deren Lebenswelten, im ungünstigen Fall wird Sozialarbeit zu Hilfsar¬

beit mit Lückenbüßerfunktion.

Auch für das Fallbeispiel C gab es ein Zusammentreffen von Fachkräften aus unterschiedlichen

Disziplinen. Auch hier gab es eine Konkurrenz von fachlicher Anleitung und Sozialarbeit. Mangels

Marktnähe der Aktivitäten hatte jedoch die betriebswirtschaftliche Dimension kein Gewicht. Im

Mittelpunkt von Auseinandersetzungen standen vielmehr pädagogische Fragen, etwa nach dem

Verhältnis der Lernorte Schule und Baustelle bzw. von fachtheoretischen und fachpraktischen

Qualifizierungsteilen. Überraschenderweise stellte sich trotz dieses Übergewichts pädagogischer

Zielsetzungen pädagogischer Erfolg lange Zeit nicht ein. Mangels ernsthafter Arbeits- und Quali¬

fizierungsanforderungen fühlten sich die Teilnehmerinnen unterfordert und wurden zunehmend

demotiviert.

Zum Verhältnis betriebswirtschaftlicher und pädagogischer Zielsetzungen kann

festgehalten werden: Das problemlose und harmonische Zusammentreffen bei¬

der Fachlichkeiten haben wir nicht vorgefunden. Nur im Beispiel C, in dem ent¬

gegen der Projektintention die betriebswirtschaftliche Dimension durchgängig

vernachlässigt wurde, bleibt Pädagogik unangefochten in ihren Zielen und Me¬

thoden,wobei der Schonraumcharakter des Angebots eine wirksame Förderung
der Teilnehmerinnen eher behindert als befördert. Ansonsten vollzieht sich das

Zusammenwirken der beiden fachlichen Orientierungen eher konflikthaft mit

z.T. wechselnden Koalitionen und Übergewichten. Relativ durchgängig „ver¬

bünden" sich Betriebswirtschaft und Bemfspädagogik, die gemeinsam an die

langjährige Tradition einer betrieblichen Pädagogik in der fachpraktischen Aus¬

bildung im Betrieb als Teil der beruflichen Erstqualifizierung im dualen System

anknüpfen können. Demgegenüber findet sich am Ende der von uns beobach¬

teten Entwicklungen die Sozialpädagogik in einer eher nachgeordneten Rolle.

Ihre „Abordnung in die Produktion" wird zwar als Kompetenz- und Perspekti¬

venerweiterang euphemistisch überhöht, aber dies wird weder konzeptionell
noch faktisch ausgefüllt. Offen ist, ob eine - bisher nicht vollzogene - Auseinan¬

dersetzung mit Konzepten der betrieblichen Sozialarbeit Lösungen hervor¬

bringt. Produktive Mitarbeit mag für Sozialarbeiterinnen am Beginn ihres Be-

rafswegs eine Erfahrungs- und Kompetenzerweiterung bedeuten, für erfahrene

Fachkräfte dagegen dürfte sie sich eher als Dilettieren in fachfremden Feldern

darstellen.
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1.4 Konkurrenz oder Kooperation: Das Verhältnb des Jugendhilfebetriebs
zur Privatwirtschaft

Wer mit subventionierten Arbeitskräften Güter und Dienstleistungen auf dem

Markt anbietet, ruft ordnungspolitische Bedenken hervor und riskiert die Kritik

der privatwirtschaftlichen Konkurrenz. Die ordnungspolitischen Bedenken lau¬

ten, daß durch subventionierte Arbeitsverhältnisse reguläre gefährdet werden.

Die Kritik der privatwirtschaftichen Konkurrenz hat zum Inhalt, daß der Wett¬

bewerb zu Ungunsten privatwirtschaftlicher Betriebe verzerrt wird. Qualifizie¬

rungs- und arbeitsmarktpolitische Förderinstrumente, die eine Subventionie-

rang von Ausbildungs- bzw. Arbeitsverhältnissen zum Inhalt haben, enthalten

deshalb Mechanismen, durch die solche Wettbewerbsverzerrungen ausgeschlos¬
sen oder zumindest vermieden werden sollen. Beispiel dafür sind die Unbe-

denklichkeitserklärungen der Kammern, die von freien Trägern eingeholt wer¬

den müssen, die Leistungen mit subventionierten Arbeitskräften erbringen
wollen (Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 1997).3 Bei der

Erteilung oder Verweigerung solcher Erklämngen haben die Kammern gewisse

Ermessensspielräume, deren Nutzung nicht zuletzt davon abhängt, ob privat¬
wirtschaftliche Betriebe als Kammer-Mitglieder durch diese Entscheidung ihre

Interessen verletzt bzw. gefördert sehen. Jugendhilfebetriebe müssen, um diese

Hürde zu überwinden, ihr Verhältnis zur zuständigen Kammer ebenso wie ihr

Verhältnis zur privatwirtschaftlichen Konkurrenz aktiv gestalten.

Der Hotel- und Gaststättenzweckbetrieb im FallbeispielA schien dafür eine gute Ausgangslage zu

haben. Mit der Öffnung der Grenzen, so wurde erwartet, würden Hotel- und Gaststättengewerbe
in der traditionsreichen Tourismusregion nördlich von Berlin boomen. Der Industrie- und Han¬

delskammer wurde erfolgreich eine Vertretung in den Vereinsgremien des Trägers angetragen, die

Fachkräfte des Jugendhilfebetriebs pflegten ihre Mitgliedschaften in den einschlägigen Berufsver¬

bänden und erhielten Sitz und Stimme in Prüfungsausschüssen der Kammer, die Hotelküche des

Projekts wurde Prüfungsort für fachpraktische Prüfungen der Kammer. Der Jugendhilfebetrieb

verpflichtete sich, seine Leistungen zu den markt- und ortsüblichen Preisen anzubieten. Aktiv ge¬

staltet wurde auch das Verhältnis zu den „Meinungsführern" unter den Gastwirten und Hoteliers

der Region. Große Mühe wurde darauf verwendet, bei der Besetzung von Praktikumsplätzen in

den Betrieben deren Bedürfnissen und Anforderungen weitgehend Rechnung zu tragen. Dies be¬

traf die zeitliche Lage der Praktika, die Merkmale der Praktikantinnen u.a.m. Schließlich wurden

Praktika in privatwirtschaftlichen Betrieben Bestandteil der (quasi-obligatorischen) Fortbildung
der gastronomischen Fachkräfte des Jugendhilfebetriebs. Trotz dieser Anstrengungen blieb das

Verhältnis des Jugendhilfebetriebs zur privatwirtschaftlichen Konkurrenz grundsätzlich ange¬

spannt. Ein Grund dafür lag darin, daß nicht alle touristischen „Blütenträume" in der Region zu

„Früchten reiften". Dadurch verschärfte sich die Konkurrenz unter der relativ großen Zahl neu

etablierter gastronomischer Betriebe. Ein weiterer Grund für Spannungen lag darin, daß der Ju¬

gendhilfebetrieb sich um ein hohes Maß an fachlicher Professionalität und um qualitativ hochwer¬

tige Leistungen bemühen mußte, um als gleichberechtiger Partner unter den führenden Betrieben

der Region anerkannt zu werden. Die dabei erzielten Leistungsverbesserungen verschärften wie¬

derum die Konkurrenz.

Im Fallbeispiel B hatte der Jugendhilfebetrieb bei der Entwicklung seiner Marktaktivitäten „po¬

litische Rückendeckung" durch ein entsprechendes Landesprogramm. Damit bestanden günstige

Vergleiche dazu die aktuelle Diskussion um den im Arbeitsförderungsreformgesetz (AFRG)

festgelegten Vorrang privatwirtschaftlicher Betriebe bei der Vergabe von Arbeitsbeschaffungs¬

maßnahmen (ABM), der nur mit Einwilligung der zuständigen Kammer die Vergabe an einen

nichtprivatwirtschaftlichen Träger erlaubt.
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Ausgangsbedingungen für die Entwicklung seiner Angebote. Der Betriebsgründung in Form einer

gemeinnützigen GmbH wurde ein Beirat angegliedert,dem Vertreter von politischen Parteien, von

kommunalen Einrichtungen, der Wirtschaftsförderung, der Industrie- und Handelskammer, der

Universität u.a.m. angehörten. Motiv für die Mitarbeit der Kammer war ursprünglich sicher auch

die „vorbeugende Schadensbegrenzung". Diese „Aufpasserfunktion" ist inzwischen mit einer

Wertschätzung verbunden, die dem Jugendhilfebetrieb und seiner Arbeit entgegengebracht wird.

Dennoch wird strikt darauf geachtet, daß der Jugendhilfebetrieb seine Leistungen zu marktübli¬

chen Preisen anbietet. Im „Schatten" von großen Anbietern subventionierter Arbeit im Garten-

und Landschaftsbau (z.B. der Kommune) bewegt sich der Jugendhilfebetrieb mit seinen Aktivitä¬

ten in einer Nische, die vom zuständigen Fachverband eher stillschweigend zur Kenntnis genom¬

men wird. Profitiert hat der Jugendhilfebetrieb von seiner guten Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit,

der ökologischen Ausrichtung und der Kooperation mit lokalen Betrieben, die er in die Abwick¬

lung umfangreicherer Aufträge einbezieht.

Im Fallbeispiel C bewegt sich das Projekt mit seinen ökologisch und denkmalpflegerisch ausge¬

richteten Bauleistungen in einem Wirtschaftssektor, in dem die Konkurrenz groß ist und viele Be¬

triebe in der Region um die Existenz kämpfen. Das Projekt hat sich als „Lehmbauspezialist im

Denkmalschutz" einen Namen gemacht, der über die Region hinaus bekannt ist. Allerdings ist trotz

eines hohen Bestands an denkmalgeschützten Gebäuden in der Region aufgrund der ungünstigen

Einkommenslage der Privathaushalte und der leeren öffentlichen Kassen in der Region die Nach¬

frage gering. Die Kooperationsbeziehungen zu Handwerksbetrieben sind wenig entwickelt. Kon¬

takte zu Betrieben sind eher zufällig und wurden nicht intensiviert. Der Träger ist Mitglied der

Handwerkskammer, dies allein verschafft ihm aber noch keinen Freibrief zur unumschränkten

Marktentfaltung. Schutz vor Anfeindungen der Konkurrenz bietet bisher hauptsächlich das eigene

Unvermögen, mit eigenen Produkten und Leistungen auf den Markt zu gehen.

Das Verhältnis von Jugendhilfebetrieben und Privatwirtschaft ist widersprüch¬
lich. Jugendhilfebetriebe stehen unter dem Zwang, sich in ihren Strukturen, im

Rechtsstatus, in den Formen der Kooperation und in ihren Leistungen den pri¬
vatwirtschaftlichen Betrieben zunehmend anzupassen, und sind gleichzeitig de¬

ren Kritik ausgesetzt, unprofessionell oder aber auch zu professionell - nämlich

zu erfolgreich - zu arbeiten. Aus der Notwendigkeit, die Beziehungen zur Privat¬

wirtschaft zu gestalten, ergeben sich Annäherungen, die aufStrukturen und Bin¬

nenprozesse des Jugendhilfebetriebs zurückwirken. Der Jugendhilfebetrieb
wird dem privatwirtschaftlichen Betrieb ähnlicher, für den es auch bereits viel¬

fältige Instrumente der Subventionierung von Arbeit gibt (vgl. dazu z.B. Braun

1996c). Der einleitend referierte Vorschlag der Fachkommission „Jugendhilfe
und Arbeitsförderung", Aufgaben der beruflichen Förderung benachteiligter

Jugendlicher auch privatwirtschaftlichen Betrieben zu übertragen, ist daher nur

konsequent. Die Frage, wie die Qualität dieser Förderung zu sichern ist, stellt

sich beim Jugendhilfebetrieb wie beim privatwirtschaftlichen Betrieb in ähnli¬

cher Weise (Braun 1995, S. 151ff).

2. Ökonomisierung der Jugendberufshilfe und berufliche Integration

von benachteiligten Jugendlichen

Jugendliche mit ungünstigen Bildungsvoraussetzungen, schwierigen sozialen

Biographien und in benachteiligenden Lebensverhältnissen sind von berufli¬

cher und sozialer Marginalisierung bedroht, weil das für sie „zuständige" duale

System der Berufsausbildung sie nicht oder nicht mehr zu integrieren vermag.

Die Gründe dafür sind primär betriebswirtschaftlicher Natur: Im dualen System
muß sich die Ausbildung von Jugendlichen für den einzelnen Betrieb rechnen -
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sei es kurz-, mittel- oder langfristig. Die weitgehende Ausgrenzung von benach¬

teiligten Jugendlichen aus der betrieblichen Berufsausbildung ist erfolgt, weil

Betriebe sich deren Ausbildung nicht mehr „leisten" konnten bzw. weil sie sich

den benötigten Nachwuchs an Fachkräften auf anderen Wegen kostengünstiger
beschaffen konnten.

Die Jugendberufshilfe ist hier mit ihren Qualifizierungs- und Beschäfti¬

gungsangeboten als „Ausfallbürge" eingesprungen, mit Angeboten, die, häufig

zu Recht, als realitätsferne „Trockenübungen" kritisiert wurden. Lösungen wer¬

den jetzt in betriebsförmiger Organisation und damit in einer stärkeren be¬

triebswirtschaftlichen Steuerung gesucht. Damit kommt es zwangsläufig zu ei¬

ner Neuauflage der Probleme, die aus der bisherigen betrieblichen Ausbildung

bekannt sind: Es wiederholt sich das Problem der Auslese, bei der wieder be¬

stimmte Gruppen von Jugendlichen ausgegrenzt werden, das Problem der Kon¬

kurrenz von betriebswirtschaftlichen Notwendigkeiten und didaktischen Anfor¬

derungen, die eine systematische Qualifizierung behindern kann, das Problem

der Tendenz der Herauslösung („Besonderung") von Lernprozessen aus der

produktiven Arbeit, die dem pädagogischen Ziel, die Jugendlichen mit Anforde¬

rungen mit Ernstcharakter zu konfrontieren, entgegensteht, und das Problem,

daß Betriebe dazu neigen, Qualifizierungsziele an kurzfristigen betrieblichen

Bedürfnissen statt an einem Konzept einer umfassenden Entwicklung des Ar¬

beitsvermögens zu orientieren.

Hinzu kommt, daß die öffentlichen und freien Träger der sozialen Arbeit

unter Druck geraten sind. Aus der Betriebswirtschaft entlehnte Begriffe und

Konzepte haben in der fachpolitischen und -wissenschaftlichen Diskussion der

sozialen Arbeit derzeit Hochkonjunktur: Management, Effizienz, Effektivität,

Output-Orientierung, Controlling, Produktorientierung,Budgetierung usw. Vor

diesem Hintergrund werden den Trägem sozialer Arbeit mangelnde Effektivität

von Maßnahmen und Programmen, fehlende Effizienz beim Einsatz von Mit¬

teln, starre bürokratische Strukturen, geringe organisatorische Flexibilität, man¬

gelnde Innovationsfähigkeit und das Fehlen einer Dienstleistungs- und Kun¬

denorientierung vorgeworfen (Schaarschuch 1996, S. 12). Konfrontiert mit

dem Vorwurf, die Sozialsysteme seien zu teuer und nicht mehr finanzierbar, ste¬

hen die mit sozialer Arbeit befaßten öffentlichen Verwaltungen unter dem

Dmck, sich nach dem Muster des „New Public Management" um mehr Kunden¬

nähe, Markt- und Serviceorientierung, Dezentralisierung von Verantwortung,

Leistungsmessung und Leistungssteuerung zu bemühen. An die Stelle der bis¬

lang praktizierten Aufgabenorientierung („Input-Orientierung") soll eine Er¬

gebnisorientierung („Output-Orientierung") treten (Kommunale Gemein¬

schaftsstelle 1993; Überblick zur Diskussion: Schneider 1998).
Diese Veränderungen in der öffentlichen Verwaltung haben Konsequenzen

für die freien Träger der sozialen Arbeit. Von Empfängern öffentlicher „Zuwen¬

dungen" entwickeln sie sich zunehmend zu Auftragnehmern, für die die Förde¬

rung aus öffentlichen Kassen leistungsbezogen erfolgt (Eichmann 1996). Freie

Träger stehen dann nicht nur im Wettbewerb untereinander, sie müssen zuneh¬

mend auch mit privatwirtschaftlichen Anbietern konkurrieren.

In den fachpolitischen und -wissenschaftlichen Auseinandersetzungen zur

„Ökonomisierung der sozialen Arbeit" reichen die Positionen von großer Eu¬

phorie his hin zu tiefer Skepsis: Während die Skeptiker vor einer allmählichen
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„BWL-isierung", d.h. der Vorherrschaft der Betriebswirtschaftslehre in der so¬

zialen Arbeit warnen (Schmidt-Grunert 1996), in der soziale Arbeit ihr spezifi¬

sches, fachliches Profil verliere, richten andere ihre Hoffnungen auf eine ratio¬

nellere Verwendung von Ressourcen, eine stärkere Ausrichtung des Handelns

an Bedürfnissen der Adressaten, auf eine genauere Analyse und Überprüfbar¬
keit von Qualitätskriterien und deshalb nicht zuletzt auf einen Ausweg aus dem

Risiko, zwischen eigenen fachlichen Anforderungen und Vorgaben der Verwal¬

tung zerrieben zu werden. Zwischen Skeptikern und Euphorikern herrscht al¬

lerdings Einigkeit, daß ein „Weiter-wie-bisher" (Wöhrle 1993, S. 18) nicht mehr

möglich sein wird und öffentliche wie freie Träger ihre Arbeit zunehmend auch

nach ökonomischen Kriterien legitimieren müssen.

Inzwischen gibt es neben der - zumeist eher programmatischen und grund¬
sätzlichen - Fachdiskussion eine Reihe von Versuchen der Anwendung der

„neuen Steuerangsinstrumente" in der Jugendarbeit und in der Jugendsozialar¬
beit (vgl. dazu Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

1996). An ihnen fällt auf, daß aus der Betriebswirtschaft entlehnte Konzepte

häufig nur formal und in der Regel losgelöst von der sozialarbeiterischen bzw.

pädagogischen Fachhchkeit angewandt werden.

Das Konzept des Jugendhilfebetriebs stellt gerade auch vor diesem Hinter¬

grand keine Patentlösung für die Probleme der beruflichen Integration von be¬

nachteiligten Jugendlichen dar. Es ist eine Antwort auf die tendenzielle Ab¬

schottung der Angebote der Jugendberafshilfe gegenüber „normaler" Arbeit.

Das Konzept bietet Jugendlichen Lernchancen in einer Lebensphase, in der sie

sich ernsten Anforderungen aussetzen wollen. Sie benötigen den Emst des Le¬

bens, um ihr Arbeitsvermögen zu entwickeln. Pädagogik muß allerdings auch im

Jugendhilfebetrieb sichern, daß die Ernsthaftigkeit der Anforderungen die

Chance zu lernen offenhält und nicht etwa behindert.
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